
Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: J. Currall und C. Berardis-Kayser im Beistand 
von Rechtsanwalt A. Dal Ferro) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts für den öffent
lichen Dienst der Europäischen Union (Zweite Kammer) vom 
16. März 2011, Marcuccio/Kommission (F-21/10, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht), wegen Aufhebung die
ses Beschlusses 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Herr Luigi Marcuccio trägt seine eigenen Kosten sowie die der 
Europäischen Kommission im Rahmen des vorliegenden Rechts
zugs entstandenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 232 vom 6.8.2011. 

Beschluss des Gerichts vom 24. Oktober 2012 — 
Saobraćajni institut CIP/Kommission 

(Rechtssache T-219/12) ( 1 ) 

(Nichtigkeits- und Schadensersatzklage — Öffentliche Dienst
leistungsaufträge — Ausschluss der Klägerin vom Ausschrei
bungsverfahren — Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens 

nach Klageerhebung — Erledigung) 

(2013/C 9/66) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbien) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Lojpur) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: F. 
Erlbacher und E. Georgieva) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Bekanntgabe eines am 27. März 
2012 veröffentlichten öffentlichen Auftrags betreffend die Vor
bereitung einer technischen Dokumentation für ein Projekt zur 
Modernisierung von Eisenbahnstrecken, bei dem die Klägerin 
von der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen 
wurde, und Schadensersatzklage 

Tenor 

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt. 

2. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten sowie die 
Kosten, die der Klägerin in diesem Rechtszug entstanden sind. 

( 1 ) ABl. C 227 vom 28.7.2012. 

Beschluss des Gerichts vom 24. Oktober 2012 — 
Saobraćajni institut CIP/Kommission 

(Rechtssache T-227/12) ( 1 ) 

(Nichtigkeits- und Schadensersatzklage — Öffentliche Dienst
leistungsaufträge — Ausschluss der Klägerin vom Ausschrei
bungsverfahren — Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens 

nach Klageerhebung — Erledigung) 

(2013/C 9/67) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbien) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Lojpur) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: F. 
Erlbacher und E. Georgieva) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Bekanntgabe eines am 3. April 
2012 veröffentlichten öffentlichen Auftrags betreffend die Vor
bereitung einer technischen Dokumentation für ein Projekt zur 
Modernisierung von Eisenbahnstrecken, bei dem die Klägerin 
von der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen 
wurde, und Schadensersatzklage 

Tenor 

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt. 

2. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten sowie die 
Kosten, die der Klägerin in diesem Rechtszug entstanden sind. 

( 1 ) ABl. C 227 vom 28.7.2012. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 16. November 
2012 — Akzo Nobel u. a./Kommission 

(Rechtssache T-345/12 R) 

(Vorläufiger Rechtsschutz — Wettbewerb — Veröffentlichung 
einer Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. 
81 EG festgestellt wird — Ablehnung des Antrags auf ver
trauliche Behandlung von Informationen, die der Kommission 
gemäß der Kronzeugenmitteilung übermittelt wurden — 
Antrag auf einstweilige Anordnungen — Dringlichkeit — 

Fumus boni iuris — Interessenabwägung) 

(2013/C 9/68) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerinnen: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Niederlande), Akzo 
Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Schweden) und Eka Che
micals AB (Bohus, Schweden) (Prozessbevollmächtigte: Rechts
anwälte C. Swaak und R. Wesseling)
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Antragsgegnerin: Beklagte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: C. Giolito, M. Kellerbauer et G. Meessen) 

Gegenstand 

Nichtigerklärung der Entscheidung C(2012) 3533 final der 
Kommission vom 24. Mai 2012, mit der der von der Klägerin 
nach Art. 8 des Beschlusses 2011/695/EU des Präsidenten der 
Europäischen Kommission vom 13. Oktober 2011 (ABl. L 275, 
S. 29) gestellte Antrag auf vertrauliche Behandlung von be
stimmten in der Entscheidung C(2006) 1766 final vom 3. 
Mai 2006 (Sache COMP/F/38.620 — Wasserstoffperoxyd und 
Perborat) enthaltenen Informationen zurückgewiesen wurde und 
XXX Entscheidung 2006/903/EG der Kommission vom 3. Mai 
2006 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag und Ar
tikel 53 EWR-Abkommen gegen Akzo Nobel NV, Akzo Nobel 
Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison 
SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Li
quide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, 
Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA und Arkema SA 
(Sache Nr. COMP/F/C.38.620 — Wasserstoffperoxid und Per
borat) (ABl. L 353, S. 54) 

Tenor 

1. Der Vollzug des Beschlusses C (2012) 3533 final der Europäi
schen Kommission vom 24. Mai 2012 über die Ablehnung eines 
Antrags der Akzo Nobel NV, der Akzo Nobel Chemicals Holding 
AB und der Eka Chemicals AB auf vertrauliche Behandlung nach 
Art. 8 des Beschlusses 2011/695/EU des Präsidenten der Euro
päischen Kommission vom 13. Oktober 2011 über Funktion und 
Mandat des Anhörungsbeauftragten in bestimmten Wettbewerbs
verfahren (Sache Nr. COMP/38.620 — Wasserstoffperoxid und 
Perborat) wird ausgesetzt. 

2. Der Europäischen Kommission wird bis auf Weiteres untersagt, 
eine Fassung ihrer Entscheidung 2006/903/EG vom 3. Mai 
2006 in einem Verfahren nach Art. 81 [EG] und Art. 53 
EWR-Abkommen gegen Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals 
Holding, Eka Chemicals, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corpo
ration, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal 
SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, 
Total SA, Elf Aquitaine SA und Arkema SA (Sache Nr. COMP/ 
F/C.38.620 — Wasserstoffperoxid und Perborat) zu veröffent
lichen, die in Bezug auf Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals 
Holding und Eka Chemicals ausführlicher ist als die im September 
2007 auf ihrer Internetseite veröffentlichte Fassung. 

3. Im Übrigen wird der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz zurück
gewiesen. 

4. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Beschluss des für die Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes zuständigen Richters vom 14. November 

2012 — Intrasoft International/Kommission 

(Rechtssache T-403/12 R) 

(Vorläufiger Rechtsschutz — Öffentliche Aufträge — 
Ausschreibungsverfahren — Ablehnung eines Angebots — 
Antrag auf Aussetzung des Vollzugs — Keine Dringlichkeit) 

(2013/C 9/69) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Antragstellerin: Intrasoft International SA (Luxemburg, Luxem
burg) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Pappas) 

Antragsgegnerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmäch
tigte: F. Erlbacher und E. Georgieva) 

Gegenstand 

Antrag auf Aussetzung des Vollzugs der Entscheidung der De
legation der Europäischen Union in der Republik Serbien vom 
10. August 2012, mit der das Angebot der Antragstellerin im 
Rahmen des Ausschreibungsverfahrens EuropeAid/131367/C/ 
SER/RS betreffend die technische Hilfe für die Zollverwaltung 
in Serbien zur Unterstützung der Modernisierung des Zollsys
tems (ABl. 2011/S 160-262712) abgelehnt wurde, und der Ent
scheidung der Delegation der Europäischen Union in der Repu
blik Serbien vom 12. September 2012, mit der der Antragstel
lerin mitgeteilt wurde, dass der Vergabeausschuss empfohlen 
habe, den Auftrag an einen anderen Bieter zu vergeben 

Tenor 

1. Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wird zurückgewiesen. 

2. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Klage, eingereicht am 25. Oktober 2012 — Tridium/HABM 
— q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) 

(Rechtssache T-467/12) 

(2013/C 9/70) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Tridium, Inc. (Richmond, USA) (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt M. Nentwig) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: q-bus 
Mediatektur GmbH (Berlin, Deutschland)
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